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53 der BeHagen zu den Stenographischen ProtokoDen des Nationalrates XIX. GP 

Bericht 

des Finanzausschusses 

über die Regierungsvorlage (26 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteu
ergesetz 1988, das UmgrÜDdungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Bewera 

tungsgesetz 1955, das StraßenbenützlIDgsabgabegesetz, das Kapitalverkebrsteuergesetz und 
das Handelskammergesetz geändert werden und mit dem eine Sonderregelung zum Abkom
men zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Spanien zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vennögen 

getroffen wird 
Schwerpunkt des vorliegenden Gesetzentwurfes ist die Umsetzung "erster Erfahrungen", die 

bereits mit steuerlichen Anpassungsbestimmungen an das EU-Recht gemacht worden sind. 

Im Bereich des Einkommensteuergesetzes und des Bewertungsgesetzes sollen exportorientierte 
Tatbestände durch ein - nunmehr in diesen Gesetzen verankertes - Weiterführen des Erfordernis
ses eines ausländischen Abnehmers nicht ausgeweitet werden. 

Im Umsatzsteuergesetz soll insbesondere Vorsorge getroffen werden, daß die österreichische 
Kraftfahrzeugwirtschaft durch Änderungen beim Leistungsort sowie der Übernahme des Binnen
marktkonzepts nicht benachteiligt wird. Weiters werden Anpassungen an die Kombinierte Nomenkla
tur des EU-Zolltarifs vorgenommen. Im Umgründungssteuergesetz und im Umsatzsteuergesetz unter
laufene Redaktionsversehen werden bereinigt. 

Bestimmungen des Straßenbenützungsabgabegesetzes und des Kapitalverkehrsteuergesetzes mit 
EU-Bezug sollen erst mit Wirksamwerden des EU-Beitritts Österreichs in Kraft treten. 

Eine neu geschaffene nationale Norm soll einerseits den mit Spanien ausverhandeltenWegfall des 
Art. 11 Abs.3 des österreichisch-spanischen Doppelbesteuerungsabkommens ab 1. Jänner 1995 bewir
ken und andererseits ein verfassungs rechtlich bedenkliches Rückwirken der späteren Ratifikation des 
Revisionsprotokolls vermeiden. 

Der Finanzausschuß hat die erwähnte Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 7. Dezember 1994 in 
Verhandlung genommen. In der Debatte ergriffen außer dem Berichterstatter die Abgeordneten Mag. 
Erich Sc h re ine r, Hermann B ö h ac k e r, Kurt E de r, Mag. Gilbert T rat tn e r, Ernst Fi n k, Peter 
Ro se ns t ing I, Dipl.-Kfm. Dr. GünterS t umm voll, Dipl.-Vw. Dr. AlexanderVan der Belle n, 
Dipl.-Vw. Dr. Dieter Lu k es ch, Mag. Dr. Josef H ö c h t 1 und Mag. Helmut P el e r sowie der Bun
desminister für Finanzen Dipl.-Kfm. Ferdinand La c in a und der Staatssekretär Dr. Johannes D i t z 
das Wort. 

Die Abgeordneten Kurt E der und Mag. Dr. Josef H ö c h t 1 brachten einen Abänderungsantrag 
betreffend die Einfügung einer Ziffer 21a in Artikel UI ein. 

Weiters brachten die Abgeordneten Dr. Ewald N 0 wo t n y und Dipl.-Kfm. Dr. Günter S t u m m
voll einen Abänderungsantrag ein, der wie folgt begründet war: 

"Zu Z 2 und 5 (Anlage 2 zum Einkommensteuergesetz 1988, Anlage zum Umgrundungssteuergesetz): 

Auf Grund des negativen Ausgangs des EU-Referendums in Norwegen entfallen die in Anlagen 
zum Einkommensteuergesetz 1988 und zum Umgründungssteuergesetz - im Zuammenhang mit der 
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2 53 der Beilagen 

innerstaatlichen Umsetzung der Mutter-Tochter-Richtlinie und der Fusionsrichtlinie - bisher vorgese
henen Bezugsnahmen auf norwegische Gesellschaftsformen. 

Zu Z 3 und 4 (§ 8 Abs. 2 Z 2 und § 28 UmgrüDdungssteuergesetz): 

Die Änderungen beseitigen lediglich Redaktionsversehen. 

Zu Z 6 (§ 1 Abs. 1 Z 21it. d Umsatzsteuergesetz 1994): 

Zur Vermeidung von Mehrfachbelastungen mit Umsatzsteuer soll der neu geschaffene Eigenver
brauch nur dann zurn Tragen kommen, wenn es im Ausland einen - rechtlich und tatsächlich - durch
setzbaren Anspruch auf Vergütung der ausländischen Umsatzsteuer gibt. 

Zu Z 7 (§ 3a Abs. 11 Umsatzsteuergesetz 1994): 

Die bisherige Beschränkung der Anwendbarkeit des Abs. 11 auf Unternehmer und Körperschaf
ten öffentlichen Rechts entfällt. Die Ausnahmeregelung gilt nunmehr auch bei sonstigen Leistungen 
gegenüber Privatpersonen. Die Ausdehnung ist erforderlich, um einen unversteuerten Letztverbrauch 
zu vermeiden und um Wettbewerbsverzerrungen zum Nachteil inländischer Unternehmer zu verhin
dern. Das ist insbesondere von Bedeutung bei der Vermietung und dem Leasing von im Inland zuge
lassenen Personenkraftwagen an inländische Privatpersonen durch im Drittlandsgebiet ansässige 
Unternehmer, die im Drittlandsgebiet nicht zur Umsatzsteuer herangezogen werden. 

Zu Z 8 (§ 3a Abs. 13 Umsatzsteuergesetz 1994): 

Die Richtlinie sieht im Art. 9 Abs.3 lit. a vor, daß die Mitgliedstaaten zur Vermeidung von Dop
pelbesteuerungen und Wettbewerbsverzerrungen in bestimmten Fällen einen von Abs. 9 und Abs.12 
abweichenden Ort der sonstigen Leistung festlegen können. 

Zu Z 9 (§ 12 Abs. 1 Z 3 Umsatzsteuergesetz 1994): 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Steuerschuld des Leistungsempfängers gemäß § 19 
Abs.1. 

Zu Z 10 (§ 12 Abs. 16 Umsatzsteuergesetz 1994): 

Mit dem Beitritt Österreichs zur EU tritt an die Stelle des Österreichischen Zolltarifs die Kombi
nierte Nomenklatur [Verordnung (EWG) Nr.2551193 der Kommission; ABI. Nr. L241193]. Es muß 
daher auch die im § 12 Abs.16 angeführte Warenposition an das neue Tarifschema angepaßt werden. 

Zu Z 11 (§ 18 Abs. 2 Z 4 Umsatzsteuergesetz 1994): 

Die Aufzeichnungspflichten werden auch auf die nach § 19 Abs.1 vom Leistungsempfänger 
geschuldeten Beträge ausgedehnt. 

Zu Z 12 (§ 19 Abs. lUmsatzsteuergesetz 1994): 

Die Regelung entspricht Art.21 Z 1 lit. b der Richtlinie, die unter bestimmten Voraussetzungen 
nicht den Leistenden, sondern den Leistungsempfänger als Steuerschuldner vorsieht. 

Zu Z 13 (§ 20 Abs. 1 zweiter Satz Umsatzsteuergesetz 1994): 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Steuerschuld des Leistungsempfängers gemäß § 19 
Abs.1. . 

Zu Z Ba (§ 22 Abs. 8 Umsatzsteuergesetz 1994): 

Mit dem neu eingefügten Abs. 8 wird für das Veranlagungsjahr 1995 vermieden, daß bei der Lie
ferung von Wein durch Weinbauern eine - durch die Anhebung des Steuersatzes von 10% auf 12% 
bedingte - Erhebung einer zusätzlichen Steuer von 2% erforderlich wird. 

Zu Z 14 (§ 29 Abs. 9 und 10 Umsatzsteuergesetz 1994): 

Die bisherige Regelung des Abs.9 wird an einen bereits vorliegenden EG-Richtlinienvorschlag 
betreffend die Einführung von Übergangsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Erweiterung der 
EU angepaßt. 

Die Bestimmung des Abs. 10 entspricht ebenfalls dem zuvor genannten Richtlinienvorschlag und 
soll vermeiden, daß Gegenstände, die vor dem Beitritt Österreichs zur EU aus einem bisherigen oder 
einem neuenMitgliedstaat steuerfrei nach Österreich geliefert werden und erst ab dem Beitritt in das 
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53 der Beilagen 3 

Inland gelangen, von jeglicher Umsatzsteuer unbelastet bleiben. Die Regelung gilt unabhängig, ob die 
Lieferung nach Österreich an einen Unternehmer oder einen Nichtunternehmer erfolgt. 

Zu Z 15 (Art. 3a Abs. 5 Umsatzsteuergesetz 1994): 

Durch diese Regelung wird erreicht, daß durch die Maßgeblichkeit der Umsatzsteuer-Identifika
tionsnummer des Rechnungsempfängers die Leistung in dem Staat besteuert wird, in dem der Rech
nungsempfänger steuerlich geführt wird. 

Zu Z 16 (Art. 12 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz 1994): 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Steuerschuld des Leistungsempfängers gemäß § 19 
Abs.l. 

Zu Z 17 (Art. 12 Abs. 2 Umsatzsteuergesetz 1994): 

Durch die Anfügung einer weiteren Steuerbefreiung (neben der innergemeinschaftlichen Liefe
rung) in der Z 2 des Art. 6 muß auch die Zitierung im Art. 12 geändert werden. Durch die Anführung 
des Art. 6 Abs. 1 sind nun beide Steuerbefreiungen erfaßt. 

Zu Z 18 (Art. 18 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz 1994): 

Die Aufzeichnungspflichten werden auch auf die nach Art. 19 Abs.l vom Leistungsempfänger 
geschuldeten Beträge ausgedehnt. 

Zu Z 19 (Art. 19 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz 1994): 

Die Regelung entspricht Art. 21 Z 1 lit. b der Richtlinie, die unter bestimmten Voraussetzungen 
nicht den Leistenden, sondern den Leistungsempfänger als Steuerschuldner vorsieht. 

Zu Z 20 (Art. 20 Abs.l zweiter Satz Umsatzsteuergesetz 1994): 

Der Hinweis auf die auf Grund des Dreiecksgeschäfts geschuldeten Beträge ist weggefallen, da 
eine gleichlautende Bestimmung sich bereits im Art. 25 Abs.7 befindet. Neu aufgenommen wurde 
dagegen die Steuerschuld des Leistungsempfängers gemäß Art. 19 Abs. 1 Z 3. 

Zu Z 21 (Doppelbesteuerungsabkommen Österreich-Spanien): 

Die neue Z2 soll eine Regelung für jene Forderungswertpapiere treffen, die als sogenannte Alt
emissionen nach ihrem Emissionsstichtag nicht unter die Kapitalertragsteuerpflicht (wohl aber nun
mehr unter die "normale" Einkommensteuerpflicht) fallen. Die vorgesehene Option zum Kapitaler
tragsteuerabzug soll die Möglichkeit der Endbesteuerung eröffnen. 

Zu Z 22: 

Zu Artikel IX (Körperschaftsteuergesetz 1988): 

Im Hinblick auf jüngst ergangene Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs (Erk. 29.9. 1994,94/13/ 
0072) soll im Interesse einer gleichmäßigen Besteuerung gewährleistet werden, daß Zinsen aus Bank
einlagen und Forderungswertpapieren auch dann der beschränkten Steuerpflicht des § 21 Abs.2 und 3 
KStG 1988 unterliegen, wenn die betreffende Körperschaft außerhalb des KStG 1988 - also durch 
sondergesetzliche Regelungen - von der Körperschaftsteuerpflicht befreit wird. 

Zu Artikel X (Normverbrauchsabgabegesetz): 

Z 1: 

Im Falle des Vermietens von Kraftfahrzeugen soll der Leistungsort im Sinn des § 3 Abs. 11 UStG 
1972 geregelt bleiben. Dies bedeutet, daß die Vermietung eines Fahrzeuges, das vom Bestandnehmer 
ausschließlich im Ausland (im übrigen Gemeinschaftsgebiet oder im Drittland) verwendet wird, nicht 
unter die Steuerpflicht fällt. Der negative Bezug auf § 28 Abs. 7 UStG 1994 bringt zum Ausdruck, daß 
der spezielle Verweis auf § 3 Abs.11 UStG 1972 durch die Einführung des neuen UStG 1994 nicht mit 
anderem Inhalt (also nicht mit jenem der entsprechenden Absätze des § 3a UStG 1994) verknüpft wird. 

Z 2 und 3: 

Mit dem Beitritt Österreichs zur EU tritt an die Stelle des Österreichischen Zolltarifs die Kombi
nierte Nomenklatur [Verordnung (EWG) Nr. 2551/93 der Kommission, ABI. Nr. L 241/93]. Es müssen 
daher die in den §§ 2 und 3 des Normverbrauchsabgabegesetzes angeführten Warenpositionen, die an 
den Zolltarif anknüpfen, an das neue Tarifschema angepaßt werden. 

2 
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4 53 der Beilagen 

Zu Artikel XI (Sonderabgabe von Erdöl): 

Da nunmehr Gasöl der Unterposition 27100069 der Kombinierten Nomenklatur auch sol~he 
Gasöle umfaßt, die durch entsprechende Kennzeichnung nur für Heizzwecke bestimmt werden, muß 
zur Vermeidung der Ausweitung des Steuergegenstandes auf derartiges Gasöl eine Einschränkung 
im Steuertatbestand vorgesehen werden. Sollte Gasöl erst in einem Steuerlager im Sinne der ver
brauchsteuerlichen Vorschriften für Heizzwecke gekennzeichnet werden, so entsteht dadurch ein 
Anspruch auf Steuerentlastung. Die Steuerentlastung kann im Verrechnungsweg vorgenommen wer
den. 

Zu Artikel xn (Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992): 

Die bisher für eine Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer geforderte Voraussetzung einer minde
stens sechs Monate währenden Hinterlegung des Zulassungsscheines und der Kennzeichentafeln (§ 52 
Abs.1 KFG 1967) soll entfallen. Durch die vorgeschlagene Änderung soll die Steuerfreiheit bereits ab 
dem der Hinterlegung folgenden Tag eintreten. 

Zu Artikel XIII (Versicherungssteuergesetz 1953): 

Die bisher für eine Befreiung von der motorbezogenen Versicherungssteuer geforderte Vorausset
zung einer mindestens sechs Monate währenden Hinterlegung des Zulassungsscheines und der Kenn
zeichentafeln (§ 52 Abs.1 KFG 1967) soll entfallen. Durch die vorgeschlagene Änderung soll die Steu
erfreiheit bereits ab dem der Hinterlegung folgenden Tag eintreten. 

Zu Artikel XIV: 

Das UStG 1994 sieht in einer Reihe von Fällen neue unechte Umsatzsteuerbefreiungen vor. Die 
Umstellung auf diese unechten Umsatzsteuerbefreiungen wird beim Anlagevermögen Vorsteuerbe
richtigungen· gemäß § 12 Abs.lO UStG 1994 nach sich ziehen. Nach § 12 Abs.10 UStG 1994 erfolgt 
die Vorsteuerberichtigung für jedes Jahr der Änderung der Vorsteuerverhältnisse, und zwar mit den 
im UStG 1994 vorgesehenen Teilbeträgen (Zehntel- bzw. Fünftelbeträge). Die Steuerschuld der Vor
steuerberichtigungen wird also nicht unmittelbar durch die Einführung der neuen unechten Umsatz
steuerbefreiungen, sondern alljährlich durch das Bestehen entsprechender (den Vorsteuerabzug aus
schließender) Vorsteuerverhältnisse. Im Hinblick darauf, daß· nach der gesetzlichen Konzeption des 
§ 12 Abs.lO UStG 1994 alljährlich die maßgeblichen Vorsteuerverhältnisse zu prüfen sind, wird hin
sichtlich künftiger Berichtungs(teil)beträge im allgemeinen nicht von einer ungewissen Verbindlich
keit gesprochen werden können. Dafür fehlt es insbesondere in der vergangenheitsbezogenen Verur
sachung der Verbindlichkeit. Zur Vermeidung von Zweifeln soll dennoch gesetzlich klargestellt wer
den, daß für künftige Berichtungs(teil)beträge an Vorsteuern nicht bereits im Jahr des Eintritts einer 
unechten Steuerbefreiung Rückstellungen gebildet werden können." 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf in derFassung der Abänderungsanträge der Abge
ordneten Kurt E der und Mag. Dr. Josef H ö c h t 1 sowie Dr. Ewald No w 0 t ny und Dipl.-Kfm. Dr. 
Günter S turn m voll teils einstimmig, teils mehrstimmig angenommen. 

Weiters traf der Ausschuß folgende Feststellungen: 

"Zum Umsatzsteuergesetz 1994 (UStG) stellt der Ausschuß fest, daß im Wege des Vollzuges Ver
einfachungsmaßnahmen, zB im Bereich der Reisebüros und der Differenzbesteuerung umgesetzt wer
den sollen, um den zusätzlichen buchhalterischen und Prüfungsaufwand möglichst gering zu halten. 

Der Ausschuß stellt fest, daß Sorge zu tragen ist, im Rahmen des Gesetzesvollzuges eine praktika
ble Handhabung des Eigenverbrauches gemäß Art. III Z 1 vorzusehen, wobei auch innerhalb eines 
angemessenen Zeitraumes zwecks allfälliger entschärfender Maßnahmen zu prüfen ist, welche prakti
schen Auswirkungen die neue Form des Eigenverbrauches auf Handelsvertreter hat. 

Im Zusammenhang mit § 28 Abs. 3 UStG 1994 stellt der Ausschuß fest, daß alle Maßnahmen aus
zuschöpfen sind, um die in völkerrechtlichen Verträgen, Ressortübereinkommen oderVerwaltungsver
einbarungen festgelegten Mehrwertsteuerbefreiungen im grenzüberschreitenden Personenverkehr 
auch nach dem EU-Beitritt aufrecht zu erhalten." 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Finanzausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem a n ge s chi 0 s sen enG e set zen t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 1. 

Wien, 1994 12 07 

Mag. Herbert Kaufmann 

Berichterstatter 

Dr. Ewald Nowotny 

Obmann 
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." 

Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das UmgrüDdungssteuerge
setz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Bewertungsgesetz 1955, das Straßenbenützungsabga
begesetz, und das Kapitalverkehrsteuergesetz geändert werden, mit dem eine Sonderrege
lung zum Abkommen zwischen der Republik Osterreich und dem Königreich Spanien zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen getroffen wird, weiters das Handelskammergesetz, das Körperschaftssteuer
gesetz 1988, das Normverbrauchsabgabegesetz, das Bundesgesetz, mildem eine Sonderabga
be von Erdöl erhoben wird, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das Versicherungssteuerge-. 
setz 1953 geändert werden und mit dem eine Begleitmaßnahme zum Umsatzsteuergesetz 
1994 für den handelsrechtlichen Jahresabschluß sowie die steuerliche Gewinnermittlung vor-

gesehen wird 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Einkommensteuergesetz 1988 

Das Einkommensteuergesetz 1988, zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 681/1994, wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 6 Z 2 fit. c lautet der zweite Satz: 

"Die Forderungen wurden aus Leistungen an ausländische Abnehmer (§ 7 Abs. 2 des Umsatzsteuer
gesetzes 1994) erworben, und die Leistungen sind überdies Umsätze im Sinne des § 6 Abs. 1 Z 1, § 6 
Abs. 1 Z 31it. b, § 6 Abs. 1 Z 5 des Umsatzsteuergesetzes 1994, diesen Umsätzen entsprechende inner
gemeinschaftliche Lieferungen und sonstige Leistungen im Sinne des Artikels 7 des Umsatzsteuerge
setzes 1994 oder Leistungen im Ausland." 

2. Im § 20 Abs. 1 Z 3 lautet der letzte Satz: 

"Als Ausfuhrumsätze gelten Leistungen an ausländische Abnehmer (§ 7 Abs. 2 des Umsatzsteuerge
setzes 1994), wenn es sich überdies um Umsätze im Sinne des § 6 Abs. 1 Z 1 des Umsatzsteuergesetzes 
1994, innergemeinschaftliche Lieferungen und sonstige Leistungen im Sinne des Artikels 7 des 
Umsatzsteuergesetzes 1994 oder um Leistungen im Ausland handelt." 

2a. In der Anlage 2 entfällt in Z 1 die lit. 0; die bisherige lit. p erhält die Bezeichnung fit. o. 

3. Es sind anzuwenden 
a) Z 1 auf Erwerbe, 
b) Z 2 auf Ausfuhrumsätze, 

die nach dem Inkrafttreten des Vertrages über den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 
vorgenommen bzw. erbracht werden. 

Artikel ][I 

Umgriindungssteuergesetz 

Das Umgründungssteuergesetz, zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 681/1994, wird wie folgt geän-
dert: . 

1. Im § 8 Abs. 2 Z 2 tritt an die Stelle des Zitats ,,§ 7 Abs. 1 Z 2" das Zitat ,,§ 7 Abs. 1 Z 3". 
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1a. Im § 16 Abs. 3 Z 3 tritt an die Stelle der Wortfolge "und mindestens ein Viertel des gesamten 
Nennkapitals umfassende Kapitalanteile an ausländischen Körperschaften" die Wortfolge "und Kapi
talanteile im Sinne des § 12 Abs. 2 Z 3 an ausländischen Körperschaften". 

2. In §18 Abs. 1 wird als zweiter Satz eingefügt: 

"Kapitalanteile, die nicht aus einem Betriebsvermögen eingebracht wurden, sind mit den nach § 17 
maßgebenden Werten, höchstens jedoch mit den gemeinen Werten anzusetzen." 

2a. Im § 28 tritt an die Stelle des Zitats ,,§§ 54, 55 oder § 58 der Bundesabgabenordnung" das Zitat 
,,§§ 54,55,56 oder § 58 der Bundesabgabenordnung". 

3. Im § 34 Abs. 1 Z 2 tritt an die Stelle des Klammerzitates ,,(§ 16 Abs. 3 Z 2)" das Klammerzitat 
,,(§ 16 Abs. 3 Z 3)". 

4. In der Anlage entfällt in Z 1 di.e fit. 0; die bisherige lit. p erhält die Bezeichnung fit. o. 

Artikel m 
Umsatzsteuergesetz 1994 " 

Das Umsatzsteuergesetz 1994, BGBI. Nr 663, zuletzt geändert durch das Bundesgesetzblatt BGBI. 
Nr. 819, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 1 Abs. 1 Z 2 fit. c wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt. Dem § 1 Abs. 1 Z 2 wird 
als lit. dangefügt: 

"d) soweit ein Unternehmer Ausgaben (Aufwendungen) tätigt, die Leistungen im Ausland betref
fen, die, wären sie im Inland an den Unternehmer ausgeführt worden, den Unternehmer nach 
§ 12 Abs. 2 Z 2 nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt hätten; dies gilt nur insoweit, als der 
Unternehmer im Ausland einen Anspruch auf Vergütung der ausländischen Vorsteuer hat." 

2. § 3 Abs. 11 lautet: 

,,(11) Wird ein Gegenstand, der nicht zum Verzehr an Ort und Stelle bestimmt ist, an Bord eines 
Schiffes, in einem Luftfahrzeug oder in einer Eisenbahn während einer Beförderung innerhalb des 
Gemeinschaftsgebiets geliefert, so gilt der Abgangsort des jeweiligen Personenbeförderungsmittels 
im Gemeinschaftsgebiet als Ort der Lieferung." 

3. § 3a Abs. 4 letzter Satz lautet: 

"Das gilt nicht für die unter Abs. 10 Z 11 fallenden Vermittlungsleistungen." 

3a. § 3a Abs. 11 lautet: 

,,(11) Erbringt ein Unterehmer, der sein Unternehmen vom Drittlandsgebiet aus betreibt, eine 
sonstige Leistung, die nicht in Abs. 6 bis 8 und 10 bezeichnet ist, so wird die Leistung dort ausge
führt, wo sie genutzt oder ausgewertet wird. Das gilt sinngemäß, wenn die Leistung von einer im Dritt
landsgebiet gelegenen Betriebsstätte des Unternehmers ausgeführt wird." 

3b. Dem § 3a wird folgender Abs. 13 angefügt: 

,,(13) Der Bundesminister für Finanzen kann, um Doppelbesteuerungen oder Wettbewerbsverzer
rungen zu vermeiden, durch Verordnung bestimmen, daß sich der Ort einer im Abs. 10 genannten son
stigen Leistung und der Ort der Leistung bei der Vermietung von Beförderungsmitteln abweichend von 
Abs.9 und Abs. 12 danach bestimmt, wo die sonstige Leistung genutzt oder ausgewertet wird. Der Ort 
der Leistung kann danach statt im Inland als im Drittland gelegen behandelt werden." 

4. § 4 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Werden Rechte übertragen, die mit dem Besitz eines Pfandscheines verbunden sind, so gilt als 
Entgelt der Preis des Pfandscheines zuzüglich der Pfandsumme. Beim Spiel mit Gewinnmöglichkeit 
und bei der Wette ist Bemessungsgrundlage das Entgelt für den einzelnen Spielabschluß oder für 
die einzelne Wette, wobei ein ausbezahlter Gewinn das Entgelt nicht mindert. 

Bemessungsgrundlage bei Umsätzen aus Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit ist der Kassen
inhalt. " 

5. Im § 4Abs. 8 fit. c entfällt der Punkt, und es wird das Wort "oder" angefügt. Dem § 4 Abs. 8 wird 
als lit. dangefügt: 

"d) nach den Ausgaben (Aufwendungen)". 

6. Im § 5 Abs. 4 Z 3 und 4werden die Worte "im Inland" durch die Worte "im Gebiet eines Mit
gliedstaates der Europäischen Union" ersetzt. 
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7. § 6 Abs. 1 Z 5 lautet: 

,,5. die Vermittlung 
a) der unter Z 1 bis 4 fallenden Umsätze, 
b) der Umsätze, die ausschließlich im Drittlandsgebiet bewirkt werden, 
c) der Lieferungen, die nach § 3 Abs. 9 als im Inland ausgeführt zu behandeln sind. 

-
Die Voraussetzungen der Steuerbefreiung müssen vom Unternehmer buchmäßig nachgewiesen sein;" 

8. Im § 6 Abs. 1 Z 6 fit. d erster Satz werden nach der Wortfolge "Lieferungen von" die Worte 
"nicht zum Verzehr an Ort und Stelle bestimmten" eingefügt. 

9. § 6 Abs. 1 Z 8 lit. i lautet: 

"i) die Leistungen im Rahmen des Kapitalfinanzierungsgeschäftes (§ 1 Abs. 1 Z 15 des Bankwe
sengesetzes, BGBI. Nr. 532/1993) durch Unternehmen, die eine Konzession für dieses Geschäft 
besitzen, und die Verwaltung solcher Beteiligungen für derartige Unternehmen sowie die Lei
stungen im Rahmen des Investmentgeschäftes (§ 1 Abs. 1 Z 13 des Bankwesengesetzes, BGBI. 
Nr. 532/1993) durch Unternehmen, die eine Konzession für dieses Geschäft besitzen;" 

10. § 6 Abs. 1 Z 23 lautet: 

,,23. die Leistungen der Jugend-, Erziehungs-, Ausbildungs-, Fortbildungs- und Erholungsheime an 
Personen, die das 27. Lebensjahr nicht vollendet haben, soweit diese Leistungen in deren 
Betreuung, Beherbergung, Verköstigung und den hiebei üblichen Nebenleistungen bestehen;" 

11. § 6 Abs. 1 Z 25 erster Satz lautet: 

,,25. die in den Ziffern 18 und 24 genannten Leistungen, sofern sie von Körperschaften, Personen
vereinigungen und Vermögensmassen, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecken dienen (§§ 34 bis 47 der Bundesabgabenordnung), bewirkt werden." 

12. Dem § 6 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Behandelt der Unternehmer den Umsatz steuerpflichtig, unterliegt er dem Steuersatz nach § 10 
Abs. 1 bzw. Abs. 4." 

13. § 6 Abs. 4 Z 1 lautet: 

,,1. der in Abs. 1 Z 8 lit. f bis k sowie in Abs. 1 Z 21 angeführten Gegenstände;" 

14. Im § 6 Abs. 4 Z 41it. fund lit. p ist die Wortfolge "der Nummern 7108 und 7109 des Zolltarifs" 
durch die Wortfolge "der Positionen 7108 und 7109 der Kombinierten Nomenklatur" zu ersetzen. 

15. § 10 Abs. 2 Z 1 fit. a lautet: 

a) "die Lieferungen, den Eigenverbrauch und die Einfuhr der in der Anlage Z 1 bis Z 43 aufge
zählten Gegenstände sowie von Münzen und Medaillen aus Edelmetallen, wenn die Bemes
sungsgrundlage für die Umsätze dieser Gegenstände mehr als 250 vH des unter Zugrundele
gung des Feingewichts berechneten Metallwerts ohne Umsatzsteuer beträgt (aus Positionen 
7118,9705 und 9706 der Kombinierten Nomenklatur);" 

16. Im § 10 Abs. 2 Z 7 tritt an die Stelle der Zitierung ,,§ 6 Abs. 1 Z 14" die Zitiening ,,§ 6 Abs. 1". 

17. § 10 Abs. 2 Z 7 fit. abis c lautet: 

"a) Feste mineralische Brennstoffe, ausgenommen Retortenkohle (Positionen 2701, 2702 sowie 
aus Position 2703 und aus Position 2704 der Kombinierten Nomenklatur); 

b) Leuchtöl (Kerosin) und Heizöle (Unterpositionen 2710 00 51 und 2710 00 55 sowie 2710 00 71 
bis 2710 00 78 der Kombinierten Nomenklatur) sowie zum Verheizen bestimmtes Gasöl im 
Sinne des Gasöl-Steuerbegünstigungsgesetzes, BGBI. Nr. 259/1966 (aus Unterposition 
27100069 der Kombinierten Nomenklatur); 

c) Gase und elektrischer Strom (Positionen 2705, 2711 und 2716 der Kombinierten Nomenkla
tur);" 

18. § 10 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Steuer ermäßigt sich auf 12% für 
1. die Lieferungen und den Eigenverbrauch von Wein aus frischen Weintrauben aus den 

Unterpositionen 2204 21 und 2204 29 der Kombinierten Nomenklatur und von anderen 
gegorenen Getränken aus der Position 2206 der Kombinierten Nomenklatur, die innerhalb 
eines landwirtschaftlichen Betriebes im Inland erzeugt wurden, soweit der Erzeuger die 
Getränke im Rahmen seines landwirtschaftlichen Betriebes liefert oder für Eigenver
brauchszwecke entnimmt. Dies gilt nicht für die Lieferungen· und den Eigenverbrauch von 
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Getränken, die aus erworbenen Stoffen (zB Trauben, Maische, Most, Sturm) erzeugt wurden 
oder innerhalb der Betriebsräume, einschließlich der· Gastgärten, ausgeschenkt werden 
(Buschenschank). Im Falle der Übergabe eines landwirtschaftlichen Betriebes im ganzen an 
den Ehegatten sowie an Abkömmlinge, Stiefkinder, Wahlkinder oder deren Ehegatten oder 
Abkömmlinge gilt auch der Betriebsübernehmer als Erzeuger der im Rahmen der Betriebs
übertragung übernommenen Getränke, soweit die Steuerermäßigung auch auf die Lieferung 
dieser Getränke durch den Betriebsübergeber anwendbar gewesen wäre; 

2. die Lieferungen, die Vermietung, den Eigenverbrauch und die Einfuhr folgender Gegenstände: 
a) Personenkraftwagen und andere hauptsächlich zur Personenbeförderung gebaute 

Kraftfahrzeuge (ausgenommen solche der Position 8702), einschließlich 
Kombinationskraftwagen und Rennwagen, wenn sie nur elektrisch oder elektro
hydraulisch angetrieben werden (aus Unterpositionen 8703 1090 und 8703 90 der 
Kombinierten Nomenklatur); 

b) Lastkraftwagen, wenn sie nur elektrisch oder elektrohydraulisch angetrieben werden (aus 
Unterposition 8704 90 00 der Kombinierten Nomenklatur); 

c) Krafträder (einschließlich Mopeds) und Fahrräder mit Hilfsmotor, auch mit Beiwagen, 
wenn sie nur elektrisch oder elektrohydraulisch angetrieben werden (aus Unterposition 
87119000 der Kombinierten Nomenklatur). 

Das gilt nicht, wenn die Lieferung oder der Eigenverbrauch der Differenzbesteuerung (§ 24) unter
liegt. " 

18a. Am Ende des § 12 Abs. 1 Z 2 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 3 
angefügt: 

,,3. die gemäß § 19 Abs.1 zweiter Satz geschuldeten Beträge für sonstige Leistungen, die im Inland 
für sein Unternehmen ausgeführt worden sind." 

18b. Im § 12 Abs.16 ist die Wortfolge "der Nummer 8703 des Zolltarifes" durch die Wortfolge "der 
Position 8703 der Kombinierten Nomenklatur" zu ersetzen. 

18c. § 18 Abs. 2 Z 4 lautet: 
,,4. - die nach § 11 Abs.12 und 14 sowie nach § 16 Abs. 2 geschuldeten Steuerbeträge und 

- die Bemessungsgrundlagen für die sonstigen Leistungen, für die die Steuer gemäß § 19 
Abs.l zweiter Satz geschuldet wird, getrennt nach Steuersätzen, sowie die hierauf 
entfallenden Steuerbeträge 

aufgezeichnet werden;" 

18d. Dem § 19 Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

"Bei den im § 3a Abs. 10 genannten Leistungen wird die Steuer vom Empfänger der Leistung geschul
det, wenn 

- der leistende Unternehmer im Inland weder einen Wohnsitz (Sitz) noch seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt oder eine Betriebsstätte hat und 

- der Leistungsempfänger Unternehmer ist und im Inland Wohnsitz (Sitz), gewöhnlichen Auf
enthalt oder eine Betriebsstätte hat. 

Der leistende Unternehmer haftet für diese Steuer." 

18e. § 20 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 

"Dem ermittelten Betrag sind die nach § 11 Abs.12 und 14, die nach § 16 Abs.2 und die gemäß § 19 
Abs. 1 zweiter Satz geschuldeten Beträge hinzuzurechnen. " . 

18[ Im § 22 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) Für das Veranlagungsjahr 1995 gilt für Umsätze, für die die Voraussetzungen des § 10 Abs. 3 
Z 1 zutreffen, folgendes: 

1. Die diesen Umsätzen zuzurechnenden Vorsteuerbeträge werden abweichend von Abs.1 in 
Höhe der sich bei Anwendung des Steuersatzes gemäß § 10 Abs.3 ZIergebenden Steuer 
festgesetzt. 

2. Abweichend von Abs. 2 entfällt die zusätzliche Steuer." 

19. § 24 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Für die Lieferungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 und den Eigenverbrauch im Sinne des §. 1 Abs. 1 Z 2 
lit. a von Kunstgegenständen, Sammlungsstücken oder Antiquitäten (Nummern 44 bis 46 der Anlage) 
oder anderen beweglichen körperlichen Gegenständen, ausgenommen Edelsteine (aus Positionen 7102 
und 7103 der Kombinierten Nomenklatur) oder Edelmetalle (aus Positionen 7106,7108,7110 und 7112 
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der Kombinierten Nomenklatur), gilt eine Besteuerung nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften 
(Differenzbesteuerung), wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:" 

20. § 24 Abs. 6 erster Satz lautet: 

,,(6) Die Lieferungen unterliegen dem Steuersatz nach § 10 Abs. 1 bzw. 4." 

21. Dem § 27 Abs. 6 wird folgender Abs. 7 und 8 angefügt: 

,,(7) Ein Unternehmer, der im Inland weder Wohnsitz noch Sitz oder Betriebsstätte hat und der 
steuerpflichtige Umsätze im Inland tätigt, ausgenommen solche, für die der Leistungsempfänger 
gemäß § 27 Abs. 4 haftet, hat einen nach Abs. 8 zugelassenen Bevollmächtigten (Fiskalvertreter), 
der auch Zustellungsbevollmächtigter sein muß,. zu beauftragen und dem Finanzamt bekanntzuge
ben. Der Fiskalvertreter hat alle abgabenrechtlichen Pflichten zu erfüllen, die dem von ihm Vertrete
nen obliegen. Er ist befugt, die dem ausländischen Unternehmer zustehenden Rechte wahrzunehmen. 
Er haftet für die Umsatzsteuerschulden des ausländischen Unternehmers, die ab dem Zeitpunkt der 
Beauftragung entstehen. 

(8) Zugelassene Fiskalvertreter sind Wirtschaftstreuhänder, Rechtsanwälte und Notare mit Wohn
sitz oder Sitz im Inland sowie Spediteure, die Mitglieder des Fachverbandes der Wirtschaftskammer 
Österreich sind. Weiters ist jeder Unternehmer mit Wohnsitz oder Sitz im Inland über seinen Antrag 
vom Finanzamt als Fiskalvertreter unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes zuzulassen, wenn 
er ausreichend zahlungsfähig und in der Lage ist, den abgabenrechtlichen Pflichten nachzukommen. 
Für das Zulassungsverfahren ist das Finanzamt Graz-Stadt zuständig." 

21 a. § 28 Abs. 4 lautet: 

,,(4) § 19 Abs. 2 Z 1 lit. a letzter Satz ist nicht anzuwenden, wenn 
1. die Zahlung des Entgelts auf einem Vertrag beruht, der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 

abgeschlossen worden ist oder 
2. es sich um Beträge handelt, die neben dem laufenden Entgelt zur Finanzierung eines Bauvor

habens vereinnahmt werden (Grund- und Baukostenbeiträge ) und für dieses Bauvorhaben eine 
Förderung aus öffentlichen Mitteln vor Inkrafttreten dieses Gesetzes zugesichert worden ist. 
Dies gilt nur für Beträge, die vom ersten Nutzungsberechtigten geleistet werden. 

Dies gilt nicht, wenn der Unternehmer eine Rechnung mit gesondertem Ausweis der Steuer (§ 11 
Abs. ]) erteilt hat." 

21b. § 28 Abs. 9 und 10 lautet: 

,,(9) In den Fällen des § 127 Abs.4 und des § 132 Abs. 1 des Zollrechts-Durchführungsgesetzes, 
BGBL NT. 659/1994, ist das Verlassen, einschließlich des unrechtmäßigen Verlassens, des vorangegan
genen Zollverfahrens oder einer Zollfreizone oder eines Zollagers einer Einfuhr im Sinne des § 1 Abs.1 
Z 3 gleichgestellt, ausgenommen 

- der Gegenstand wird in ein Gebiet außerhalb der Gemeinschaft versendet oder befördert oder 
- im Falle des Verfahrens der vorübergehenden Verwendung wird der Gegenstand - mit Aus-

nahme von Fahrzeugen im Sinne des Art. 1 Abs.8 des Anhangs - in den Mitgliedstaat, aus 
dem er ausgeführt wurde und an denjenigen, der ihn ausgeführt hat, zurückversendet oder 
zurückbefördert oder 

- im Falle des Verfahrens der vorübergehenden Verwendung betreffend ein Fahrzeug im Sinne 
des Art. 1 Abs. 8 des Anhangs, wenn das Fahrzeug unter den für den Binnenmarkt eines der 
neuen Mitgliedstaaten oder eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden all
gemeinen Steuerbedingungen vor dem Beitritt erworben oder eingeführt wurde und/oder für 
das Fahrzeug bei der Ausfuhr keine Befreiung oder Vergütung der Umsatzsteuer gewährt wur
de. Diese Bedingung gilt als erfüllt, wenn das Fahrzeug vor dem 1. Jänner 1987 in Betrieb 
genommen wurde oder wenn der Betrag der bei der Einfuhr für das Fahrzeug fälligen Steuer 
200 S nicht überschreitet. 

(10) Einer Einfuhr im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 3 gleichgestellt wird weiters die ab der Wirksamkeit 
des Beitritts Österreichs zur Europäischen Union erfolgende VerWendung von Gegenständen im 
Inland, sofern folgende Voraussetzungen vorliegen: 

Die Gegenstände wurden vor der Wirksamkeit des Beitritts Österreichs zur Europäischen 
Union in der Gemeinschaft in der damaligen Zusammensetzung oder in einem anderen neuen 
Mitgliedstaat geliefert, 

- die Lieferung dieser Gegenstände war nach einer dem Artikel 15 Z 1 und 2 der 6. EG-Richtlinie 
entsprechenden Bestimmung steuerfrei oder befreiungsfähig, 
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- die Gegenstände wurden ab der Wirksamkeit des Beitritts Österreichs zur Europäischen Union 
in das Inland verbracht. 

Steuerschuldner ist derjenige, der die Gegenstände im Inland verwendet." 

22. § 29 Abs. 8 lautet: 

,,(8) Bis auf weiteres ge"aen als Übergangsregelung für die Besteuerung des Handels zwischen den 
Mitgliedstaaten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes - soweit sie nicht unmittelbar anwendbar 
sind (zB für die Besteuerung des Erwerbes) gelten sie sinngemäß - ergänzt um die entsprechenden 
Artikel im Anhang (Binnenmarkt)." 

23. Art. 3 Abs. 1 Z 1 Ut. d lautet: 

"d) zur Mateiialgestellung zur Ausführung einer sonstigen Leistung im Sinne des Art. 1 Abs. 3 
Z 2;" 

23a. 1m Art. 3a wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Im Falle einer unfreien Versendung (§ 12 Abs. 2 Z3) gilt die Beförderung als für das Unter
nehmen des Empfängers der Sendung ausgeführt, wenn diesem die Rechnung über die Beförderung 
erteilt wird." 

24. Art. 6 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Steuerfrei sind: 

1. die innergemeinschaftlichen Lieferungen; 
2. folgende sonstige Leistungen an einen Unternehmer, der keinen Wohnsitz (Sitz) im Inland hat, 

wenn dieser eine ihm von einem anderen Mitgliedstaat erteilte Umsatzsteuer-Identifika
tionsnummer verwendet und im Fall der Steuerpflicht dieser Leistungen den Vorsteuerabzug 
voll in Anspruch nehmen könnte: 
a) die nicht als innergemeinschaftliche Lieferung (Art. 3 Abs. 1 Z 2) geltende Bearbeitung 

oder Verarbeitung eines beweglichen Gegenstandes auf Grund eines Werkvertrages 
sowie die Begutachtung eines derartigen Gegenstandes, 

b) die inländische Beförderung eines Gegenstandes und die damit in Zusammenhang 
stehenden in§ 3a Abs. 8 lit. b bezeichneten Leistungen, wenn die Beförderung in 
unmittelbarem Zusammenhang mit einer innergemeinschaftlichen Beförderung dieses 
Gegenstandes erfolgt. 

Die Voraussetzungen der Steuerbefreiung müssen vom Unternehmer buchmäßig nachgewiesen sein. 
In den Fällen der lit. a muß der Unternehmer insbesondere durch behördliche Bescheinigung des Staa
tes, in dem der Leistungsempfänger ansässig ist, nachweisen, daß dieser als Unternehmer unter einer 
Steuernummer eingetragen ist; diese Bescheinigung darf im Zeitpunkt der Ausführung der Leistung 
nicht älter als ein Jahr sein." 

25. Art. 6 Abs. 2 Z 1 lautet: 

,,1. der in § 6 Abs. 1 Z 8 lit. f bis k sowie in Z 21 bezeichneten Gegenstände," 

26. Dem Art. 6 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) § 6 Abs. 1 Z 27 gilt nicht für die innergemeinschaftliche Lieferung neuer Fahrzeuge." 

27. Art. 7 Abs. 1 erster Satz lautet: 

,,(1) Eine innergemeinschaftliche Lieferung (Art. 6 Abs. 1 Z 1) liegt vor, wenn bei einer Lieferung 
die folgenden Voraussetzungen vorliegen:" 

28. 1m Art. 11 Abs. 1 und 2 tritt an die Stelle der Zitierung "Art. 3a Abs. 1 bis 5" die Zitierung 
"Art. 3a Abs. 1 bis 4". 

29. Art. 12 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Unternehmer kann neben den in § 12 Abs. 1 Z 1 und 2 genannten Vorsteuerbeträgen 
folgende Beträge abziehen: 

1. Die Steuer für den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen für sein Unternehmen. 
Das gilt nicht für die sich auf Grund des Abs. 4 ergebende Steuer für den innergemein
schaftlichen Erwerb; 

2. die gemäß Art. 25 Abs. 5 geschuldeten Beträge für Lieferungen, die im Inland für sein 
Unternehmen ausgeführt worden sind;" 

3. die gemäß Art. 19 Abs~ 1 Z3 geschuldeten Beträge für sonstige Leistungen, die im Inland für 
sein Unternehmen ausgeführt worden sind." 
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29a. Art. 12 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Ausschluß vom Vorsteuerabzug (§ 12 Abs. 3) tritt nicht ein, wenn die Umsätze nach Art. 6 
Abs. 1 steuerfrei sind oder steuerfrei wären." 

30. Dem Art. 12 Abs. 3 ist folgender Absatz 4 anzufügen: 

,,(4) § 12 Abs. 2 Z 2 gilt nicht für den innergemeinschaftlichen Erwerb." 

31. Art. 18 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Aus den Aufzeichnungen müssen die Bemessungsgrundlagen 
- für den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen und 
- für die Lieferungen und sonstigen Leistungen, für die die Steuer gemäß Art. 19 Abs.1 Z3 und 

Art. 25 Abs.5 geschuldet wird, 
jeweils getrennt nach Steuersätzen, sowie die hierauf entfallenden Steuerbeträge zu ersehen sein." 

31 a. Im Art. 19 Abs. 1 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 3 angefügt: 

,,3. Bei den im Art. 3a genannten Leistungen wird die Steuer vom Empfänger der Leistung 
geschuldet, wenn 
- der leistende Unternehmer im Inland weder einen Wohnsitz (Sitz) noch seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt oder eine Betriebsstätte hat und 
- der Leistungsempfänger Unternehmer ist und im Inland Wohnsitz (Sitz), gewöhnlichen 

Aufenthalt oder eine Betriebsstätte hat. 

Der leistende Unternehmer haftet für diese Steuer." 

31 b. Art. 20 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 

"Dem ermittelten Betrag sind die nach Art. 7 Abs. 4 zweiter Satz und gemäß Art. 19 Abs. 1 Z 3 geschul
deten Beträge hinzuzurechnen. " 

32. Dem Art. 21 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

"Die Zuständigkeit in Angelegenheiten der Zusammenfassenden Meldung richtet sich nach der 
Zuständigkeit für die Festsetzung der Umsatzsteuer des Unternehmers." 

33. Art. 24 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der innergemeinschaftliche Erwerb unterliegt nicht der Umsatzsteuer, wenn auf die Liefe
rung der Gegenstände an den Erwerber im Sinne des Art. 1 Abs. 2 im übrigen Gemeinschaftsgebiet 
die Differenzbesteuerung (§ 24) angewendet worden ist." 

34. Art. 27 Abs. 4 lautet: 

,,(4) § 27 Abs. 7 gilt auch für Unternehmer, die innergemeinschaftliche Lieferungen und innerge
meinschaftliche Erwerbe ausführen." 

35. Art. 27 Abs. 5 entfällt. 

36. Die Anlage zu § 10 Abs. 2 und § 24 lautet: 

"Anlage 
(zu § 10 Abs. 2 und § 24 UStG) 

Verzeichnis der dem Steuersatz von 10% unterliegenden Gegenstände 

1. Lebende Tiere der Positionen 0101 bis 0105 der Kombinierten Nomenklatur. 
2. Bienen und ausgebildete Blindenführhunde (aus Unterposition 010600 90 der Kombinierten 

Nomenklatur). 
3. Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (Kapitel 2 der Kombinierten Nomenkla

tur). 
4. Fische, ausgenommen Zierfische; Krebstiere; Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere 

(Kapitel 3 der Kombinierten Nomenklatur, ausgenommen Unterposition 030110). 
5. Milch und Milcherzeugnisse; Vogeleier; natürlicher Honig; genießbare Waren tierischen 

Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen (Kapitel 4 der Kombinierten Nomen
klatur). 

6. Federn von der zum Füllen verwendeten Art, roh; Daunen, roh (Unterposition 0505 10 10 der 
Kombinierten Nomenklatur). 
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7. Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke, ruhend, im Wachstum oder in 
Blüte; Zichorienpflanzen und -wurzeln (ausgenommen Zichorienwurzeln der Position 1212) 
(Position 0601 der Kombinierten Nomenklatur). 

8. Andere lebende Pflanzen (einschließlich ihrer Wurzeln), Stecklinge und Pfropfreiser; Pilzmy
cel (Position 0602 der Kombinierten Nomenklatur). 

9. Blumen und Blüten sowie deren Knospen, geschnitten, zu Binde- oder Zierzwecken; frisch 
(Unterposition 060310 der Kombinierten Nomenklatur). 

10. Blattwerk, Blätter, Zweige und anderePflanzenteile, ohne Blüten und Blütenknospen, sowie 
Gräser, Moose und Flechten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch (aus Unterposition 060410 
und Unterposition 0604 91 der Kombinierten Nomenklatur). 

11. Gemüse und trockene, ausgelöste Hülsenfrüchte, auch geschält oder zerkleinert (Positionen 
0701 bis 0713 der Kombinierten Nomenklatur). 

12. Topinambur, frisch oder getrocknet, auch in Stücken oder in Form von Pellets (aus Unterposi-
tion 0714 9090 der Kombinierten Nomenklatur). 

13. Genießbare Früchte und Nüsse (Positionen 0801 bis 0813 der Kombinierten Nomenklatur). 
14. Kaffee,Tee, Mate und Gewürze (Kapitel 9 der Kombinierten Nomenklatur). 
15. Getreide (Kapitel 10 der Kombinierten Nomenklatur). 
16. Müllereierzeugnisse (Positionen 1101 bis 1104 der Kombinierten Nomenklatur). 
17. Mehl, Grieß, Flocken, Granulat und Pellets von Kartoffeln (Position 1105 der Kombinierten 

Nomenklatur). 
18. Mehl und Grieß von trockenen Hülsenfrüchten der Position 0713; Mehl, Grieß und Pulver von 

Erzeugnissen des Kapitels 8 (Unterpositionen 110610 und 110630 der Kombinierten Nomen
klatur). 

19. Stärke von Weizen, Mais und Kartoffeln (Unterpositionen 1108 11, 1108 12 und 1108 13 der 
Kombinierten Nomenklatur). 

20. Waren des Kapitels 12 der Kombinierten Nomenklatur, und zwar 
a) Ölsamen und ölhaltige Früchte sowie Mehl daraus (Positionen 1201 bis 1208 der Kombi

nierten Nomenklatur), 
b) Samen, Früchte und Sporen, zur Aussaat (Position 1209 der Kombinierten Nomenklatur), 
c) Hopfen (Blütenzapfen), frisch oder getrocknet, auch gemahlen, sonst zerkleinert oder in 

Form von Pellets; Lupulin (Position 1210 der Kombinierten Nomenklatur), 
d) Minze, Lindenblüten und -blätter, Salbei, Karnillenblüten, Holunderblüten und anderer 

Haustee (Unterpositionen 1211 90 40, 1211 90 60 und 1211 90 75 sowie aus Unterposition 
1211 9080 der Kombinierten Nomenklatur)", 

e) Rosmarin, Beifuß, Basilikum und Dost in Aufmachungen für den Einzelverkauf als 
Gewürz (aus Unterpositionen 1211 9070 und 1211 9080 der Kombinierten Nomenklatur), 

f) Johannisbrot, Zuckerrüben, frisch oder getrocknet, auch gemahlen; Steine und Kerne von 
Früchten sowie andere pflanzliche Waren (einschließlich nicht gerösteterZichorienwur
zeln der Varietät Cichorium intybus sativum) der hauptsächlich zur menschlichen Ernäh
rung verwendeten Art, anderweit weder genannt noch inbegriffen (Unterpositionen 
121210,121230,121291 und 121299 der Kombinierten Nomenklatur), 

g) Stroh und Spreu von Getreide, roh, auch gehäckselt, gemahlen, gepreßt oder in Form von 
Pellets (Position 1213 der Kombinierten Nomenklatur), 

h) Kohlrüben, Runkelrüben, Wurzeln zu Futterzwecken, Heu, Luzerne, Klee, Esparsette, 
Futterkohl, Lupinen, Wicken und ähnliches pflanzliches Futter, auch in Form von Pellets 
(Position 1214 der Kombinierten Nomenklatur). 

21. Pektinstoffe, Pektinate und Pektate (Unterposition 130220 der Kombinierten Nomenklatur). 
22. Waren des Kapitels 15 der Kombinierten Nomenklatur, und zwar 

a) Schweineschmalz und Geflügelfett (aus Unterpositionen 1501 00 11 und 1501 0019 sowie 
Unterposition 1501 0090 der Kombinierten Nomenklatur), 

b) Premier jus undSpeisetalg (aus Unterposition 150200 90 der Kombinierten Nomenklatur), 
c) Oleomargarin (aus Unterposition 150300 90 der Kombinierten Nomenklatur), 
d) genießbare pflanzliche Öle sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch 

modifiziert (Unterpositionen 1507 10 90, 1507 90 90, 1508 10 90, 1508 90 90, 1509 10, 
1509 90, 1510 00, 1511 10 90, 1511 90 11, 1511 9019, 1511 90 99, 1512 11 91, 1512 11 99, 
1512 19 91, 1512 19 99, 1512 21 90, 1512 29 90, 1513 11 91, 1513 11 99, 1513 19 11, 
1513 19 19, 1513 19 91, 1513 19 99, 1513 21 30, 1513 21 90, 1513 29 11, 1513 29 19, 
1513 29 50, 1513 29 91, 1513 29 99, 1514 10 90, 1514 90 90, 1515 19 90, 1515 21 90, 
1515 29 90, 1515 30 90, 1515 40 00, 1515 50 19, 1515 50 99, 1515 90 10, 1515 90 29, 
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1515 90 39, 1515 90 51, 1515 9059, 1515 9091 und 1515 90 99 der Kombinierten Nomen-
klatur), _ 

e) genießbare tierische oder pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen, ganz oder teil
weise hydriert, umgeestert, wiederverestert oder elaidiniert, auch raffiniert, jedoch nicht 
weiterverarbeitet (aus Unterpositionen 151610 und 1516 20 der Kombinierten Nomenkla
tur), 

f) Margarine; genießbare Mischungen oder Zubereitungen von tierischen oder pflanzlichen 
Fetten und Ölen sowie von Fraktionen verschiedener Fette und Öle dieses Kapitels, aus
genommen genießbare Fette und Öle sowie deren Fraktionen der Position 1516 (Unter
positionen 151710, 15179010,15179091 und 1517 9099 der Kombinierten Nomenklatur), 

g) Bienenwachs, roh (aus Unterposition 1521 9091 der Kombinierten Nomenklatur). 
23. Zubereitungen von Fleisch, Fischen oder von Krebstieren, Weichtieren und anderen wirbello

sen Wassertieren (Kapitel 16 der Kombinierten Nomenklatur). 
24. Zucker und Zuckerwaren, ausgenommen chemisch reine Fructose und chemisch reine Mal

tose (Kapitel 17 der Kombinierten Nomenklatur, ausgenommen Unterpositionen 1702 50 00 
und 17029010). 

25. Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln; Schokolade und andere 
kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen(Positionen 1805 und 1806 der Kombinierten 
Nomenklatur). 

26. Zubereitungen aus Getreide, Mehl, Stärke oder Milch; Backwaren (Kapitel 19 der Kombinier
ten Nomenklatur). 

27. Zubereitungen von Gemüse, Früchten, Nüssen oder anderen Pflanzenteilen, ausgenommen 
Frucht- und Gemüsesäfte (Positionen 2001 bis 2008 der Kombinierten Nomenklatur). 

28. Verschiedene Lebensmittelzubereitungen (Kapitel 21 der Kombinierten Nomenklatur). 
29. Wasser (aus Unterposition 2201 9000 der Kombinierten Nomenklatur). 
30. a) Kaffee-, Kaffee-Ersatz-, Mate- oder Tee-Getränke sowie "Tees" aus Früchten, Kräutern 

oder aus anderen Pflanzen oder Pflanzenteilen (aus Unterposition 2202 9010 der Kombi
nierten Nomenklatur), 

b) Milch und Milcherzeugnisse der Positionen 0401, 0402 und 0404, mit Zusatz von Früchten 
oder Kakao (aus Unterpositionen 2202 90 91, 2202 90 95 und 2202 90 99 der Kombinierten 
Nomenklatur). 

31. Speiseessig (Position 2209 der Kombinierten Nomenklatur). 
32. Rückstände und Abfälle der Lebensmittelindustrie; zubereitetes Futter (Kapitel 23 der Kom-

binierten Nomenklatur). 
33. Tabak, unverarbeitet (Unterpositionen 240110 und 2401 20 der Kombinierten Nomenklatur). 
34. Speise salz (Unterposition 2501 0091 der Kombinierten Nomenklatur). 
35. Handelsübliches Ammoniumcarbonat und andere Ammoniumcarbonate sowie Dinatriumcar-

bonat (Unterpositionen 28361000 und 28362000 der Kombinierten Nomenklatur). 
36. Essigsäure (Unterposition 2915 21 00 der Kombinierten Nomenklatur). 
37. Saccharin und seine Salze (Unterposition 2925 11 00 der Kombinierten Nomenklatur). 
38. Tierische und pflanzliche Düngemittel (ausgenommen Guano), auch untereinander gemischt, 

nicht chemisch behandelt (aus Position 3101 der Kombinierten Nomenklatur). 
39. Gelatine (aus Unterposition 3503 00 10 der Kombinierten Nomenklatur). 
40. Zubereitete Enzyme, die Nährstoffe enthalten (aus Unterposition 3507 9000 der Kombinier

ten Nomenklatur). 
40. a) Süßungsmittel (aus Unterposition 3823 9098 der Kombinierten Nomenklatur). 
41. Rohe, ganze Häute und Felle, frisch, gesalzen oder getrocknet (aus Positionen 4101, 4102 und 

4103 der Kombinierten Nomenklatur). 
42. Holz, und zwar 

a) Brennholz, in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln oder ähnlichen 
Formen; Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln; Sägespäne, Holzabfälle und Holz
ausschuß, auch zu Pellets, Briketts, Scheiten oder ähnlichen Formen zusammengepreßt 
(Position 4401 der Kombinierten Nomenklatur), 

b) Rohholz, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, 
ausgenommen tropische Hölzer (aus Unterpositionen 4403 10, 4403 20 00, 4403 91 00, 
4403 92 00, sowie Unterpositionen 4403 99 10, 4403 99 20, 4403 99 30 und 4403 99 80 
der Kombinierten Nomenklatur), 

c) Holzpfähle, gespalten; Pfähle und Pflöcke aus Holz, gespitzt, nicht in der Längsrichtung 
gesägt (aus Unterpositionen 4404 10 00 und 4404 20 00 der Kombinierten Nomenklatur). 
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43. Waren des Kapitels 49 der Kombinierten Nomenklatur, und zwar 
a) Bücher, Broschüren und ähnliche Drucke, auch in losen Bogen oder Blättern (Position 

4901 und aus Positionen 9705 und 9706 der Kombinierten Nomenklatur), 
b) Zeitungen und andere periodische Druckschriften, auch mit Bildern oder Werbung enthal

tend (Position 4902 der Kombinierten Nomenklatur), 
c) Bilderalben, Bilderbücher und Zeichen- oder Malbücher, für Kinder (Position 4903 der 

Kombinierten Nomenklatur), 
d) Noten, handgeschrieben oder gedruckt, auch mit Bildern, auch gebunden (Position 4904 

der Kombinierten Nomenklatur), 
e) kartographische Erzeugnisse aller Art, einschließlich Wandkarten, topographische Pläne 

und Globen, gedruckt (Position 4905 der Kombinierten Nomenklatur). 

44. Kunstgegenstände, und zwar 
a) Gemälde (zB Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle) und Zeichnungen, vollständig mit der Hand 

geschaffen, ausgenommen Zeichnungen der Position 4906 und handbemalte oder handver
zierte gewerbliche Erzeugnisse; Collagen und ähnliche dekorative Bildwerke (Position 
9701 der Kombinierten Nomenklatur), 

b) Originalstiche, -schnitte und -steindrucke (Position 9702 der Kombinierten Nomenklatur), 
c) Originalerzeugnisse der Bildhauerkunst, aus Stoffen aller Art (Position 9703 der Kombi

nierten Nomenklatur), 
d) Tapisserien, handgewebt, nach Originalentwürfen von Künstlern, jedoch höchstens acht 

Kopien je Werk (aus Position 58 05 der Kombinierten Nomenklatur), 
e) Textilwaren für Wandbekleidung nach Originalentwürfen von Künstlern, jedoch höchstens 

acht Kopien je Werk (aus Position 6304 der Kombinierten Nomenklatur). 
45. a) Briefmarken, Stempelmarken, Steuerzeichen, Ersttagsbriefe, Ganzsachen und derglei

chen, entwertet oder nicht entwertet,· jedoch im Bestimmungsland weder gültig noch 
zum Umlauf vorgesehen (Position 9704 der Kombinierten Nomenklatur), 

b) zoologische, botanische, mineralogische oder anatomische Sammlungsstücke und Samm
lungen; Sammlungsstücke von geschichtlichem, archäologischem, und Sammlungen; 
Sammlungsstücke von geschichtlichem, archäologischem, paläontologischem, völkerkund
lichem oder münzkundlichem Wert (Position 9705 der Kombinierten Nomenklatur), 

46. Antiquitäten, mehr als 100 Jahre alt (Position 9706 der Kombinierten Nomenklatur)." 

Artikel IV 

Bewertungsgesetz 1955 

Das Bewertungsgesetz 1955, zuletzt geändert durch BGBL Nr. 68111994, wird wie folgt geändert: 

I. Im § 68 Abs. 4 Z 1 lautet der zweite Satz: 

"Als Ausfuhrumsätze gelten Leistungen an ausländische Abnehmer (§ 7 Abs. 2 des Umsatzsteuerge
setzes 1994), wenn es sich überdies um Umsätze im Sinne des § 6 Abs. 1 Z 1, § 6 Abs. 1 Z3 lit. b, § 6 
Abs. 1 Z 5 des Umsatzsteuergesetzes 1994, diesen Umsätzen entsprechende innergemeinschaftliche 
Lieferungen und sonstige Leistungen im Sinne des Artikels 7des Umsatzsteuergesetzes1994 oder Lei
stungen im Ausland handelt." 

2. Z 1 ist erstmalig bei der Feststellung von Einheitswerten auf Zeitpunkte nach dem Inkrafttretendes 
Vertrages über den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union anzuwenden. 

Artikel V 

Straßenbenützuugsabgabegesetz 

Das Bundesgesetz über die Erhebung einer Abgabe für die Benützung von Straßen durch schwere 
Lastfahrzeuge, BGB!. Nr. 629/1994, wird wie folgt geändert: 

§ 11 Abs. I lautet: 

,,(1) Dieses Bundesgesetz ist mit Ausnahme des § 7 auf alle abgabepflichtigen Straßenbenützun
gen nach dem 31. Dezember 1994 anzuwenden; § 7 ist auf alle abgabepflichtigen Straßenbenützungen 
ab dem Inkrafttreten des Vertrages über den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union anzuwen
den." 
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Artikel VI 

Kapitalverkehrsteuergesetz 

Das Kapitalverkehrsteuergesetz vom 16. Oktober 1934, deutsches RGBI. I. S 1058, zuletzt geän
dert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 629/1994, wird wie folgt geändert: 

§ 38 Abs. 1 Z 1 lautet: 

,,1. Teil I in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 629/1994 ist mit Ausnahme des § 2 Z 5 
zweiter Satz und Z 6 zweiter Satz und der Wortfolge "und der Ort ihrer Geschäftsleitung sich 
nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union befindet" im § 4 Abs. 3 Z 2 auf alle 
Rechtsvorgänge anzuwenden, für welche die Steuerschuld nach dem 31. Dezember 1994 ent
steht; § 2 Z 5 zweiter Satz und Z 6 zweiter Satz sowie die Wortfolge "und der Ort ihrer 
Geschäftsleitung sich nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union befindet" im § 4 
Abs. 3 Z 2 sind auf alle Rechtsvorgänge anzuwenden, für welche die Steuerschuld ab dem 
Inkrafttreten des Vertrages über den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union entsteht." 

Artikel vn 
Sonderregelung zum Abkonunen zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Spanien zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkonunen uud vom 
Vermögen 

1. Die Bestimmungen des Artikels 11 Abs. 3 des Abkommens vom 20. Dezember 1966 zwischen 
der Republik Österreich und dem Königreich Spanien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, BGBI. Nr. 395/1967, sind auf Ein
künfte nicht mehr anzuwenden, die auf Zeiträume nach dem 31. Dezember 1994 entfallen. 

2. Für Forderungswertpapiere, die wegen des Zeitpunktes ihrer Begebung nicht unter die Kapital
ertragsteuerpficht fallen (§ 93 Abs. 3 Z 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes 1988), gilt § 97 Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. Sind die Forderungswertpapiere dem Steuerpflichtigen bereits vor 
dem 1. Jänner Einkommensteuergesetz 1988 bis zum 30. Juni 1995 erteilt werden. 

Artikel vm 
Handelskammergesetz 

Das Handelskammergesetz, zuletzt geändert durch BGBI. Nr. 680/1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 57 Abs. 1 Z 1 lautet: 

,,1. Die für die Umsatzsteuer geltenden Abgabenvorschriften ausgenommen § 4 Abs. 7, § 20 
Abs. 1 vierter Satz und § 21 UStG 1972, sind sinngemäß anzuwenden. Die Umlage ist späte
stens am fünfzehnten Tag (Fälligkeitstag) des auf den Kalendermonat, in dem die Bei
tragsschuld entsteht, zweitfolgenden Kalendermonats an das für die Einhebung der Umsatz
steuer zuständige Finanzamt zu entrichten. Der zu entrichtende Betrag ist selbst zu berechnen. 
Bei Berechnung der Umlage für den Kalendermonat Dezember sind Unterschiedsbeträge, die 
sich zwischen den berechneten Monatsbeträgen und dem Jahresbetrag der Umlage ergeben, 
auszugleichen. Ein gemäß § 201 BAO, BGBI. Nr. 194/1961, in der jeweils geltenden Fassung 
festgesetzter Umlagenbetrag hat den vorgenannten Fälligkeitstag. " 

2. Z 1 tritt mit 1. Jänner 1994 in Kraft. 

Artikel IX 

Körperschaftsteuergesetz 

Das Körperschaftsteuergesetz 1988, zuletzt geändert durch BGBL Nr.68111994, wird wie folgt 
geändert: 

§ 1 Abs. 3 Z 3 lautet: 

,,3. ~örperschaften 1m Sinne des Abs. 2, soweit sie nach § 5 oder nach anderen Bundesgesetzen von 
der Körperschaftsteuerpflicht befreit sind, mit ihren Einkünften im Sinne des § 21 Abs. 2 und 3. " 
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Artikel X 

Nonnverbrauchsabgabegesetz 

Das Normverbrauchsabgabegesetz, zuletzt geändert durch BGBl. NT. 681/1994, wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 1 Z 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Der Ort der Vermietung richtet sich nach § 3 Abs. 11 UStG 1972; § 28 Abs. 7 UStG 1994 ist nicht anzu
wenden." 

2. § 2 samt Überschrift lautet: 

"Kraftfahrzeuge 

§ 2. Als Kraftfahrzeuge gelten: 
1. Krafträder, auch mit Beiwagen (Unterpositionen 871120,871130,87114000 und 871150 00 der 

Kombinierten Nomenklatur), 
2. Personenkraftwagen und andere hauptsächlich zur Personenbeförderung gebaute Kraft

fahrzeuge (ausgenommen solche der Position 8702), einschließlich Kombinationskraftwagen 
und Rennwagen (Position 8703 der Kombinierten Nomenklatur)." 

3. § 3 Z 2 lautet: 
,,2. Vorgänge in Bezug auf Personenkraftwagen und andere hauptsächlich zur Personenbe

förderung gebaute Kraftfahrzeuge (ausgenommen solche der Position 8702), einschließlich 
Kombinationskraftwagen und Rennwagen, wenn sie nur elektrisch oder elektro-hydraulisch 
angetrieben werden (aus Unterpositionen 8703 10 90 und 870390 der Kombinierten Nomen
klatur)." 

4. Z 1 bis 3 snd auf Vorgänge nach dem Inkrafttreten des Vertrages über den. Beitritt Österreichs zur 
Europäischen Union anzuwenden. 

Artikel XI 

Souderabgabe von Erdöl 

Das Bundesgesetz vom 26. November 1980, mit dem eine Sonderabgabe von Erdöl erhoben wird, 
zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 681/1994, wird wie folgt geändert: 

I. Im § lAbs. 3 tritt an die Stelle der Wortfolge "Gasöl der Unterposition 2710 00 69 der Kombi
nierten Nomenklatur" die Wortfolge "Gasöl der Unterposition 2710 00 69 der Kombinierten Nomen
klatur,ausgenommen gekennzeichnetes Gasöl gemäß § 9 Abs.l des Mineralölsteuergesetzes". 

2. Im § 5 wird als Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Wird Gasöl der Unterposition 27100069 der Kombinierten Nomenklatur nach einem 
Erwerb gemäß § 1 Abs. 1 Z 4 in einem Steuerlager im Sinne des· § 25 Abs.2 des Mineralölsteuergeset -
zes gemäß § 9 Abs. 1 des Mineralölsteuergesetzes gekennzeichnet, so ist die Abgabe auf Antrag zu 
erstatten. Der Unternehmer kann in der Anmeldung nach Abs.l Steuerbeträge abziehen, die nach 
dem vorstehenden Satz zu erstatten sind." 

3. Z 1 und2 sind auf Vorgänge nach dem Inkrafttreten des Vertrages über den Beitritt Österreichs zur 
Europäischen Union anzuwenden. 

Artikel XII 

Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992 

Das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, BGBl. Nr. 449/1992, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. NT. 629/1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 Z 10 lautet: 
,,10. Kraftfahrzeuge, für die der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln bei der Behörde, die 

den Zulassungsschein ausgestellt hat, hinterlegt werden, ab dem der Hinterlegung folgenden 
Tag bis zum Tag, der der Wiederausfolgung vorangeht;" 

2. Im § 11 Abs. 1 wird folgende Z 3 angefügt: 
,,3. § 2 Abs. 1 Z 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. NT. .... I . ... ist auf die Besteuerung 

von Kraftfahrzeugen anzuwenden; für die der Zulassungs schein und die Kennzeichentafeln am 
1. Jänner 1995 hinterlegt sind oder nach dem 1. Jänner 1995 hinterlegt werden." 
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Artikel xm 
Versicherungssteuergesetz 1953 

Das Versicherungssteuergesetz 1953, BGBI. Nr. 133/1953, zuletzt geändert durch das Bundesge
setz BGBl. Nr. 818/1993, wird wie folgt geändert: 

I. § 4 Abs. 3 Z 8 lautet: 

,,8. Kraftfahrzeuge, für die der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln bei der Behörde, die 
den Zulassungsschein ausgestellt hat, hinterlegt werden, ab dem der Hinterlegung folgenden 
Tag bis zum Tag, der der Wiederausfolgung vorangeht;" 

2. Im § 12 Abs. 3 wird folgende Z 8 angefügt: 

,,8. § 4 Abs. 3 Z 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. .... / .... ist auf die motorbezogene 
Versicherungssteuer für Kraftfahrzeuge anzuwenden, deren Zulassungsschein und Kenn
zeichentafeln am 1. Jänner 1995 hinterlegt sind oder nach dem 1. Jänner 1995 hinterlegt wer
den." 

Artikel XIV 

Begleitmaßnahme zum Umsatzsteuergesetz 1994 für den handelsrechtlichen lahresabschluß sowie die 
steuerliche Gewinnemtittlung 

Steuerschulden, die aus der Berichtigung des Vorsteuerabzugs gemäß § 12 Abs.lO und 11 des 
Umsatzsteuergesetzes 1994 in künftigen Geschäftsjahren (Wirtschaftsjahren) entstehen können, sind 
nicht ungewisse Verbindlichkeiten im Sinne des § 198 Abs.8 Z 3 des Handelsgesetzbuches. Es dürfen 
dafür weder im handelsrechtlichen Jahresabschluß noch bei der steuerlichen Gewinnermittlung Rück
stellungen gebildet werden. Dies gilt insbesondere für jene Fälle der Berichtigung des Vorsteuerabzugs, 
die durch die Einführung unechter Umsatzsteuerbefreiungen durch das Umsatzsteuergesetz 1994 ver
anlaßt werden. 

Artikel XV 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung der Artikel VII und XIV ist der Bundesminister für Finanzen, mit der Voll
ziehung des Artikels XIV auch der Bundesminister für Justiz betraut. 
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